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                                          Zur DS 1961/2007 – Verwaltungshaushalt
Gewährung von Beihilfen an bedürftige Schülerinnen 
und Schüler

Antrag zu beschließen:
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob zur Finanzierung des bestehenden 
Topfes „Beihilfe für Bedürftige Schülerinnen und Schüler“ das Land Niedersachsen 
zur Finanzierung einbezogen werden kann und Gelder zur Verfügung stellt.

Darüber hinaus sollen für für die Gewährung von Beihilfen an bedürftige 
Schülerinnen und Schüler ein Verfahren und Richtlinien entwickelt werden, in denen 
folgendes berücksichtigt ist

• der Bezug von Lernmitteln wie andere Schulbücher, wie Atlanten, 
Arbeitshefte, Wörterbücher, Taschenrechner, Verbrauchsmaterial soll 
ermöglicht werden

• Eine Obergrenze für die Höhe der Beihilfe pro Kind wird festgelegt
• die betroffenen Eltern sind über die Möglichkeit einer Beihilfe zu informieren

Begründung:
Mit der Hartz IV - Gesetzgebung wurden Lernmittel aus den Richtlinien für die 
Gewährung von Beihilfen von bedürftigen Schülerinnen und Schüler 
herausgenommen, so dass die verfügbaren Mittel hauptsächlich für Milch und Kakao 
eingesetzt werden. Es soll jedoch ermöglicht werden, dass im Bedarfsfall die für 
bedürftige SchülerInnen gewährten Beihilfen über eine Härtefallregelung hinaus z.B. 
auch für Arbeitshefte und–materialien eingesetzt werden können.  Zudem ist den 
meisten Eltern die Möglichkeit der Beihilfe nicht bekannt und wird daher nur im 
Ausnahmefall genutzt.
Die Landespolitik hat einen Sozialfond für bedürftige Kinder angekündigt, der zur 
weitergehenden Finanzierung insbesondere von Lernmitteln zur Verfügung stehen 
soll. Diese Mittel sollen in den vorhandenen Topf einfließen.
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